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SEVERIN EDE  LG HERBERT‘KALB
Römische Erlässe und Entscheidungen

Kate:  mus der katholischen Kirche; einmutig wird eın Katechismus bzw. ein
Apostolische onstitution Deposi- Kompendium der gaNZCN katholischen
E  b Veröffentlichung des „Kate- Glaubens- und Sittenlehre gewünscht,
chismus der katholischen Kirche“ ach als Bezugspunkt die Katechis-
dem Vatikanischen Konzil Vom INnen bzw. Kompendien, die ın den VeTlT-
Oktober 1992., schiedenen Regionen erstellen sind.

Die Darlegung mufß biblisch und
1992 approbierte apsıohan- gisch ausgelegt se1ın, cdie rechte Lehre bie-

1Nes Paul den „Katechismus der katholi- ten und zugleich dem modernen Lebens-
schen Kirche“” der französischen Fas- horizont der aubigen angepadßt seın  ”“
SUN| Mıt der Apostolischen Konstitution Ein hal) Jahr später rnannte der
Fıdei Depositum VO!] 11 Oktober 1992, Vater eiıne Aaus Kurien- und sechs
dem dreifigsten eSs  g der Eröffnung Diözesanbischöfen zusammengesetzte
des Zweiten Vaticanums, ordnete cdie zwölfköpfige Kommission den Welt-
Veröffentlichung des techismus nund techismus, deren Vorsitz beim Präa-
würdigte essen Bedeutung „  ges fekten der Glaubenskongregation, Kardı-
und Jegitimes Werkzeug Dienst der nal Joseph Ratzinger, lag, SOWIEe eın
kirchlichen emeinschaftLederhilger — Kalb / Römische Erlässe und Entscheidungen 281  SEVERIN LEDERHILGER - HERBERT‘KALB  Römische Erlässe und Entscheidungen  1. Katechismus der katholischen Kirche;  einmütig wird ein Katechismus bzw. ein  Apostolische Konstitution Fidei Deposi-  Kompendium der ganzen katholischen  tum zur Veröffentlichung des „Kate-  Glaubens- und Sittenlehre gewünscht, so-  chismus der katholischen Kirche“ nach  zusagen als Bezugspunkt für die Katechis-  dem II. Vatikanischen Konzil vom 11.  men bzw. Kompendien, die in den ver-  Oktober 1992.  schiedenen Regionen zu erstellen sind.  Die Darlegung muß biblisch und litur-  Am 25. Juni 1992 approbierte Papst Johan-  gisch ausgelegt sein, die rechte Lehre bie-  nes Paul I. den „Katechismus der katholi-  ten und zugleich dem modernen Lebens-  schen Kirche“ in der französischen Fas-  horizont der Gläubigen angepaßt sein”.  sung. Mit der Apostolischen Konstitution  Ein halbes Jahr später ernannte der Hl.  Fidei Depositum vom 11. Oktober 1992,  Vater eine aus sechs Kurien- und sechs  dem dreißigsten Jahrestag der Eröffnung  Diözesanbischöfen  zusammengesetzte  des Zweiten Vaticanums, ordnete er die  zwölfköpfige Kommission für den Welt-  Veröffentlichung des Katechismus an und  katechismus, deren Vorsitz beim Prä-  würdigte dessen Bedeutung als „gültiges  fekten der Glaubenskongregation, Kardi-  und legitimes Werkzeug im Dienst der  nal Joseph Ratzinger, lag, sowie ein  kirchlichen Gemeinschaft ... ferner als si-  Redaktionskomitee von sieben Diözesan-  chere Norm für die Lehre des Glaubens“.  bischöfen und Fachleuten für Theologie  Wie Papst Johannes Paul II. erläutert, soll  und Katechese zur Unterstützung der  dieser Katechismus nicht die von den zu-  Kommissionsarbeit. Die verschiedenen —  ständigen kirchlichen Autoritäten vor-  insgesamt neun — Entwürfe entstanden  schriftsgemäß approbierten örtlichen Ka-  unter Konsultation „aller katholischen  techismen  ersetzen,  sondern als  Bischöfe, ihrer Bischofskonferenzen oder  authentischer Bezugstext zur „Abfassung  ihrer Synoden, ferner der Institute für  neuer örtlicher Katechismen ... ermuntern  Theologie und Katechese“. Am 14. Fe-  und die ... unterstützen, die den verschie-  bruar 1992 verabschiedete die Kommis-  denen Situationen und Kulturen Rech-  sion einen überarbeiteten Entwurf des Ka-  nung tragen, aber zugleich sorgfältig die  tgchismus‚ der dann Johannes Paul II. zur  Einheit des Glaubens und die Treue zur  Überprüfung vorgelegt wurde; am 25.  katholischen Lehre wahren“. Übersetzun-  Juni erfolgte die Approbierung durch den  gen des Katechismus in andere Sprachen  Papst, am 11. Oktober 1992 wurde die  sind in Arbeit, eine deutsche Übertragung  Veröffentlichung angeordnet.  ist bereits ausgeliefert.  In seinem Aufbau orientiert sich der „Ka-  Angeregt wurde der „Katechismus der  techismus der katholischen Kirche“ am  katholischen Kirche“ von der 1985 abge-  klassischen Katechismusschema,  jener  haltenen außerordentlichen Versamm-  „überlieferte(n) Ordnung ..., der schon  lung der Bischofssynode aus Anlaß des 20.  der Katechismus des hl. Pius V. folgt, so  Jahrestages des Konzilsabschlusses, bei  daß die Materie in 4 Teile gegliedert wird:  der die Synodenväter feststellten: „Sehr  das Credo; die heilige Liturgie mit den Sa-ferner als S1- edaktionskomitee VvVon sieben Diözesan-
chere Norm die Lehre des Glaubens bischöfen und euten Theologie
Wie apsesPaul erläutert, coll und ese ZUr nterstützung der
dieser Katec  MUS -  err die Von den Kommissionsarbeit. Die verschiedenen
ständigen chen Autoritäten VOTI- insgesam! Entwürtfe entstanden
sge approbierten örtlichen Ka- unter Konsultation „aller katholischen
techismen ersetzen, sondern als Bischöfe, ihrer Bischofskonferenzen oder
authentischer Bezugstext „Abfassung ihrer ynoden, ferner der Institute
D  ©  C örtlicher Katechismen ermuntern Theologie und echese“ Fe-
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denen Situationen und en S10N einen überarbeiteten Entwurf des Ka-
1419001 tragen, aber zugleich sorgfältig die ggchismus‚ der dann Johannes Paul Z
Einheit des Glaubens und die TIreue zur Überprüfung vorgele: wurde:;
katholischen Lehre wahren“. Übersetzun- erfolgte die Approbierung durch den
gen des Katechismus andc-_:_re Sprachen Papst, nm 11 Oktober 1997 wurde die
sind eit, eine deutsche UÜbertragung Veröffentlichung angeordnet.
ist bereits ausgeliefert. In seinem ufbau orienbert sich der „Ka-
Angeregt wurde der „Katechismus der techismus der katholischen Kıirche“
katholischen Kirche“” von der 1985 abge- klassischen Katechismusschema, jener
haltenen außerorden: Versamm- „überlieferte(n) UOrdnung ..[..rsr der schon
lung der ischofssynode aus Anladf des 20 der Katechismus des Pius folgt, O

Jahrestages des onzilsabschlusses, bei die Materie Teile gegliedert wird:
der die Synodenväter feststellten: „Sehr das TedO; die e  ge X  gıe mıt den Sa-
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1. Katechismus der katholischen Kirche; 
Apostolische Konstitution Fidei Deposi­
tum zur Veröffentlichung des "Kate­
chismus der katholischen Kirche" nach 
dem 11. Vatikanischen Konzil vom 11. 
Oktober 1992. 

Am 25. Juni 1992 approbierte Papst Johan­
nes Paul ll. den "Katechismus der katholi­
schen Kirche" in der französischen Fas­
sung. Mit der Apostolischen Konstitution 
Fidei Depositum vom 11. Oktober 1992, 
dem dreißigsten Jahrestag der Eröffnung 
des Zweiten Vaticanums, ordnete er die 
Veröffentlichung des Katechismus an und 
würdigte dessen Bedeutung als "gültiges 
und legitimes Werkzeug im Dienst der 
kirchlichen Gemeinschaft ... ferner als si­
chere Norm für die Lehre des Glaubens". 
Wie Papst Johannes Paul ll. erläutert, soll 
dieser Katechismus nicht die von den zu­
ständigen kirchlichen Autoritäten vor­
schriftsgemäß approbierten örtlichen Ka­
techismen ersetzen, sondern als 
authentischer Bezugstext zur "Abfassung 
neuer örtlicher Katechismen ... ermuntern 
und die ... unterstützen, die den verschie­
denen Situationen und Kulturen Rech­
nung tragen, aber zugleich sorgfältig die 
Einheit des Glaubens und die Treue zur 
katholischen Lehre wahren". Übersetzun­
gen des Katechismus in andere Sprachen 
sind in Arbeit, eine deutsche Übertragung 
ist bereits ausgeliefert. 
Angeregt wurde der "Katechismus der 
katholischen Kirche" von der 1985 abge­
haltenen außerordentlichen Versamm­
lung der Bischofssynode aus Anlaß des 20. 
Jahrestages des Konzilsabschlusses, bei 
der die Synodenväter feststellten: "Sehr 

einmütig wird ein Katechismus bzw. ein 
Kompendium der ganzen katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre gewünscht, s0-

zusagen als Bezugspunkt für die Katechis­
men bzw. Kompendien, die in den ver­
schiedenen Regionen zu erstellen sind. 
Die Darlegung muß biblisch und litur­
gisch ausgelegt sein, die rechte Lehre bie­
ten und zugleich dem modemen Lebens­
horizont der Gläubigen angepaßt sein". 
Ein halbes Jahr später ernannte der Hl. 
Vater eine aus sechs Kurien- und sechs 
Diözesanbischöfen zusammengesetzte 
zwölfköpfige Kommission für den Welt­
katechismus, deren Vorsitz beim Prä­
fekten der Glaubenskongregation, Kardi­
nal Joseph Ratzinger, la~ sowie ein 
Redaktionskomitee von sieben Diözesan­
bischöfen und Fachleuten für Theologie 
und Katechese zur Uilterstützung der 
Kommissionsarbeit. Die verschiedenen -
insgesamt neun - Entwürfe entstanden 
unter Konsultation "aller katholischen 
Bischöfe, ihrer Bischofskonferenzen oder 
ihrer Synoden, ferner der Institute für 
Theologie und Katechese". Am 14. Fe­
bruar 1992 verabschiedete die Kommis­
sion einen überarbeiteten Entwurf des Ka­
techismus, der dann Johannes Paul ll. zur 
Überprüfung vorgelegt wurde; am 25. 
Juni erfolgte die Approbierung durch den 
Papst, am 11. Oktober 1992 wurde die 
Veröffentlichung angeordnet. 
In seinem Aufbau orientiert sich der "Ka­
techismus der katholischen Kirche" am 
klassischen Katechismusschema, jener 
"überlieferte(n) Ordnung ... , der schon 
der Katechismus des hl. Pius V. folgt, so 
daß die Materie in 4 Teile gegliedert wird: 
das Credo; die heilige Liturgie mit den Sa-
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amenten ers! Stelle; das christliche TUC| darauf Bezug, W e’ e den „Ka-
(3 das von den Geboten e_ techismus der katholischen Kirche“” den
hend dargelegt wird; und zuletzt das konziliaren Zusammenhang der gıe-
kirchliche Gebet‘”. Hinblick auf die reform und der enrechtskodizes vVon
und Weise, wIı1e der Stoff präsentiert wird, 1983 und stellt. Dies darfjedG  en
sind jed deutliche Unterschiede arubDer täuschen, dieser Katechismus
Katechismus des Irenter onzils festzu- ke  ıin ches Gesetz ist: Es handelt sich
stellen. ”beitete der Catechismus Romanus hier a die romulgation
mut dem die Folgezeit beispielgeben- Rechtsnormen, sondern un die Approba-
den Frage-Antwort-Schema, ist der tion cher Lehrinhalte. ESs je-
a1808  - erstellte IMMUS 865 durch- andererseits den Grundpflichten
numererte gegliedert, die } aller äubigen, das, „Was die
einem en Teil Zaitate nthalten Stellvertretung Christi Lehrer des
DbZzw. sich bewußt AIMN Duktus der einschlä- Glaubens erklären oder als Leiter der Kir-
gıgen Aussagen Aaus und che bestimmen, eınihrer e1-
cher TaAadıl#l7 on orlentieren. Der au Verantwortung christlichem Ge-
des „Katechismus der katholischen Kir- horsam Z.u befolgen” (can. 212 S 1)

Hinblick auf die erbin  eıt derarti-che  44 gestaltet sich emnac. lgender-
ma{ßfen: Nach der deutschen jederga! geT ehramtlicher Außerungen des Pap-
der Apostolischen Konstitution Fidei De- sStes ist estzuhalten Träger des hoheitli-

chen Lehramts undposıtum folgt eın olog, dem d. eine S1IN! aps
„Ortsbestimmung“ des IMUus Bischofskollegium Hinblick auf die Ge-
geben wIird. Daran schließt der erste Teil samtkirche, die Ofe die ihnen an-

„Das Glaubensbekenntnis“ eine Dar- vertrauten Gläubigen ihren Teilkirchen.
stellung der Glaubenslehre Leitfaden Bei Ausübung der ehramtlichen lau-
des Apostolischen Glaubens!  enntnis- nsverkündigung kommt dem aps al-

Der zweıte Teil „Die Feier dest- lein und dem Bischofskollegium muıit dem
chen Mysteriums ist den sieben Sakra- aps seinem aup ntehlbarkeit ZU,
menten gewlidmet, vorangestellt ist eın wWwenll S1Ee eine Glaubens- oder ıtteniehre
Abschnitt über die sakramentale He:  7 als verpflichtend durch definitiven Akt
ökonomie „Die sakramentale ord- verkünden. abei muß schon der erKun-
nung”), der dritte Teil „Das Leben digungsakt rkennbar machen,
stus” beginnt mıiıt einem Abschnitt ein! unfehlbare Lehre cathedra VOT-
ber die Berufung des enschen, gele wird. Unfehlbar ist eine
dann die Zehn ebote erläutern. Der aussage sSomuıt NUur dann, wenn dies
ab!  eßende vierte Teil „Das christli- offenkundig es' id manifesto
che Gebet“” wıdmet sich nach Aussa- constiterit), WIe Ca  - 749 ausführt, der die

Lehre des und Il. Va  en onzilsSCH ber das Gebet Leben desen
der Auslegung der Vaterunserbitten. Eın wiedergibt (vgl. 18, 2; 25; Katechismus

ausführliches Quellenregister und eın der katholischen Kirche, Nr.
eX beschließen den Katechismus, Eine er  g festgelegte lau-
der der eutschen Ausgabe816 Seiten benswahrheit verlangt Vom Gläubigen
'alst eine über den Glaubensgehorsam hinaus-
Erinnert schon die Durchnumerierung gehende Glaubenszustimmung ASSENSUS
Abschnitte formal das Strukturprinzip fidei). Ein Glied der Kirche, das eine erar-
der beiden kirchlichen esetzbücher, tige, le  erbindlicher Weise vorgetra-
nımmt Papst Johannes Paul auch 15- gCNC Lehre erelse beharr-
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kramenten an erster Stelle; das christliche 
Handeln, das von den Geboten ausge­
hend dargelegt wird; und zuletzt das 
kirchliche Gebet". Im Hinblick auf die Art 
und Weise, wie der Stoff präsentiert wird, 
sind jedoch deutliche Unterschiede zum 
Katechismus des Trienter Konzils festzu­
stellen. Arbeitete der Catechismus Romanus 
mit dem für die Folgezeit beispielgeben­
den Frage-Antwort-Schema, so ist der 
nun erstellte Katechismus in 2865 durch­
numerierte Abschnitte gegliedert, die zu 
einem erheblichen Teil Zitate enthalten 
bzw. sich bewußt am Duktus der einschlä­
gigen Aussagen aus Schrift und kirchli­
cher Tradition orientieren. Der Aufbau 
des "Katechismus der katholischen Kir­
che" gestaltet sich demnach folgender­
maßen: Nach der deutschen Wiedergabe 
der Apostolischen Konstitution Fidei De­
positum folgt ein Prolog, in dem u. a. eine 
"Ortsbestimmung" des Katechismus ge­
geben wird. Daran schließt der erste Teil­
"Das Glaubensbekenntnis" -, eine Dar­
stellung der Glaubenslehre am Leitfaden 
des Apostolischen Glaubensbekenntnis­
ses. Der zweite Teil- "Die Feier des christ­
lichen Mysteriums - ist den sieben Sakra­
menten gewidmet, vorangestellt ist ein 
Abschnitt über die sakramentale Heils­
ökonomie ("Die sakramentale Heilsord­
nung"), der dritte Teil - "Das Leben in 
Christus" - beginnt mit einem Abschnitt 
über die Berufung des Menschen, um 
dann die Zehn Gebote zu erläutern. Der 
abschließende vierte Teil - "Das christli­
che Gebet" - widmet sich - nach Aussa­
gen über das Gebet im Leben des Christen 
- der Auslegung der Vaterunserbitten. Ein 
ausführliches Quellenregister und ein 
Sachindex beschließen den Katechismus, 
der in der deutschen Ausgabe 816 Seiten 
umfaßt. 
Erinnert schon die Durchnumerierung in 
Abschnitte formal an das Strukturprinzip 
der beiden kirchlichen Gesetzbücher, so 
nimmt Papst Johannes Paul ll. auch aus-

drücklich darauf Bezug, wenn er den "Ka­
techismus der katholischen Kirche" in den 
konziliaren Zusammenhang der Liturgie­
reform und der Kirchenrechtskodizes von 
1983 und 1990 stellt. Dies darf jedoch nicht 
darüber täuschen, daß dieser Katechismus 
kein kirchliches Gesetz ist: Es handelt sich 
hier nicht um die Promulgation von 
Rechtsnormen, sondern um die Approba­
tion kirchlicher Lehrinhalte. Es zählt je­
doch andererseits zu den Grundpflichten 
aller Gläubigen, das, "was die Hirten in 
Stellvertretung Christi als Lehrer des 
Glaubens erklären oder als Leiter der Kir­
che bestimmen, ... im Bewußtsein ihrer ei­
genen Vera:ntwortung in christlichem Ge­
horsam zu befolgen" (can. 212 § 1). Im 
Hinblick auf die Verbindlichkeit derarti­
ger lehramtlicher Äußerungen des Pap­
stes ist festzuhalten: Träger des hoheitli­
chen Lehramts sind Papst und 
Bischofskollegium im Hinblick auf die Ge­
samtkirche, die Bischöfe für die ihnen an­
vertrauten Gläubigen in ihren Teilkirchen. 
Bei Ausübung der lehramtlichen Glau­
bensverkündigung kommt dem Papst al­
lein und dem Bischofskollegium mit dem 
Papst als seinem Haupt Unfehlbarkeit zu, 
wenn sie eine Glaubens- oder Sittenlehre 
als verpflichtend durch definitiven Akt 
verkünden. Dabei muß schon der Verkün­
digungsakt förmlich erkennbar machen, 
daß eine unfehlbare Lehre ex cathedra vor­
gelegt wird. Unfehlbar definiert ist eine 
Lehraussage somit nur dann, wenn dies 
offenkundig feststeht (.. . id manifesto 
constiterit), wie can. 749 ausführt, der die 
Lehre des I. und II.Vatikanischen Konzils 
wiedergibt (vgl. LG 18, 2; 25; Katechismus 
der katholischen Kirche, Nr. 888--893). 
Eine derartig definitiv festgelegte Glau­
benswahrheit verlangt vom Gläubigen 
eine über den Glaubensgehorsam hinaus­
gehende Glaubenszustimmung (assensus 
fidei). Ein Glied der Kirche, das eine derar­
tige, in letztverbindlicher Weise vorgetra­
gene Lehre in schuldhafter Weise beharr-
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lich leugnet der hartnäckig ezwenuelt, tholischen Kirche“ 1m Lichte dieser kir-
erfüllt den Tatbestand der Häresie (can chenrec  chen Bestimmungen, ergil|
751) und sich damit zugleich sich, dafs diesem Dokument des hram:
der vollen Gemeinschaft (plena COMMUNI1O) Glaubenszustimmung zukommt, sSOwelıt
der katholischen Kirche (can. 1364) sich um eine Darlegung der ubens-
Damiut wird jedweder das verantwort- und ıttenlehre handelt, cClıe VeI-

liche uchen und Fragen nach Erkenntnis pflichten verkündet wurde (Z Dogma
einer persönlich noch unverstandenen über die nbefleckt: Empfängnis Mariens
Wahrheit, noch das gemeinsame Streben 1854; ber das oberste irten- und Lehr-
ach vertiefter Einsicht inkriminiert und amı und SeINEe nfe  arken 1870; über
ausgeschlossen, sondern lediglich eın be- die Aufnahme Marıens den Himmel
wukßtes Nicht-Entscheiden eine Vel- ezüglic der darüber hinausrei-

vorgelegte Glaubenswahrheit. henden Aussagen wird generell ein Vel-

Wenn aps oder Bischofskollegium ntwortete: Glaubensgehorsam verlangt.
authentisches Lehramt hingegen nicht arauf aber, dafß hristus seın
der beschriebenen aufßserordentlichen prophetisches Amt -  - IT durch das
Weise ausüben (also eine laubensent- erarchische geistliche Amt, sondern
scheidung cht usdrücklich als auch durch die Lalen erfüllt (vgl. Ca  S 204)
verpflichten ver'  en), WIT! und insofern alle Gläubigen ihren Je eige-
chtGlaubenszustimmung, wohl aber n Anteil IUNUÜS docendi1 der Kirche
lig1iöser Verstandes- und Willensgehor- aben, das „Glaubensleben der

(relig10sum tamen intellectus et volunta- Kirche nicht einem bloßen Gegenüber
t15 obsequium) verlangt (can. 752) Das Von Autorität und Gehorsam“”“ Ay-

onzil versteht darunter, mans). Dies ist eın Grundgedanke, dem
da{fs das oberste „ehrfürchtig Ad1- auch der ater Rechnung tragt, e1u
erkannt und den VO  - vorgetragenen PT den „Katechismus der katholischen Kıir-
Urteilen aufrichtig änglichkeil gezollt che  44 erLinie Referenztext die
wird, entsprechend der VO!  » kundge- selıtens der Bischöfe künftig erstellen-
tanen uffassung und bsic) s (LG den nationalen und regionalen Katechis-
Dieser religiöse Gehorsam, der Verstand INnen würdigte, aber ebenso ge
und Willen umgreift, erwartet das eigene jene äubigen versteht, „die die
Bedenken der vorgelegten Lehren, setzt enntnis der unerschöpflichen Reichtü-
aber bewußfst nıicht 1Ur und ausschliefßlich INelT des es vertiefen möchten“”. Dar-
auf die je eigene Geisteskraft und Erkennt- über hinaus betont der Hl Vater auch den
nisfähigkeit, sondern akzeptiert die höch- ökumenischen Aspekt l1eses erkes,
STEe Autorität Ausübung ihrer apostoli- denn der Katechismus soll auch den ÖOku-
schen ndung. Bei hartnäckiger menischen mühungen, die den heiligen
ehnung einer derartigen, cht defini- Wunsch ach ©1} aller en pfle-
tiv als verpflichten! vVer.  en lau- gSCH, eiıne tütze bieten, indem den In-
benslehre wirderSder Tatbestand halt und den harmonischen Zusammen-
der Häresie erfüllt, INnan könnte aber hang des katholischen Glaubens SCHNAU
gemä Ca  - 1371 Nr. ach Durchführung aufzeigt”. Schlußendlich soll deratec.
eines ordnungsgemäßen Verfahrens muıit für jeden Menschen Angebot und
einer gerechten 'afie ergehens Hilfe se1n, „der U  9 nach dem rund un-

die kirchliche Autorität belegt WEeTl- Hoffnung fragt und as, Was die ka-
den Olısche Kirche glaubt, kennenlernen

Al den „Katechismus der ka- möchte“ (Die Apostolische Konstitution
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lieh leugnet oder hartnäckig bezweifelt, 
erfüllt den Tatbestand der Häresie (can. 
751) und schließt sich damit zugleich aus 
der vollen Gemeinschaft (plena communio) 
der katholischen Kirche aus (can. 1364). 
Damit wird jedoch weder das verantwort­
liche Suchen und Fragen nach Erkenntnis 
einer persönlich noch unverstandenen 
Wahrheit, noch das gemeinsame Streben 
nach vertiefter Einsicht inkriminiert und 
ausgeschlossen, sondern lediglich ein be­
wußtes Nicht-Entscheiden für eine ver­
bindlich vorgelegte Glaubenswahrheit. 
Wenn Papst oder Bischofskollegium ihr 
authentisches Lehramt hingegen nicht in 
der beschriebenen außerordentlichen 
Weise ausüben (also eine Glaubensent­
scheidung nicht ausdrücklich als definitiv 
verpflichtend verkünden), wird zwar 
nicht Glaubenszustimmung, wohl aber re­
ligiöser Verstandes- und Willensgehor­
sam (religiosum tamen intellectus et volunta­
tis obsequium) verlangt (can. 752). Das 11. 
Vatikanische Konzil versteht darunter, 
daß das oberste Lehramt "ehrfürchtig an­
erkannt und den von ihm vorgetragenen 
Urteilen aufrichtig Anhänglichkeit gezollt 
wird, entsprechend der von ihm kundge­
tanen Auffassung und Absicht" (LG 25). 
Dieser religiöse Gehorsam, der Verstand 
und Willen umgreift, erwartet das eigene 
Bedenken der vorgelegten Lehren, setzt 
aber bewußt nicht nur und ausschließlich 
auf die je eigene Geisteskraft und Erkennt­
nisfähigkeit, sondern akzeptiert die höch­
ste Autorität in Ausübung ihrer apostoli­
schen Sendung. Bei hartnäckiger 
Ablehnung einer derartigen, nicht defini­
tiv als verpflichtend verkündeten Glau­
benslehre wird daher nicht der Tatbestand 
der Häresie erfüllt, man könnte aber 
gemäß can. 1371 Nr. 1 nach Durchführung 
eines ordnungsgemäßen Verfahrens mit 
einer gerechten Strafe wegen Vergehens 
gegen die kirchliche Autorität belegt wer­
den. 
Beurteilt man den "Katechismus der ka-

tholischen Kirche" im Lichte dieser kir­
chenrechtlichen Bestimmungen, so ergibt 
sich, daß diesem Dokument des Lehramts 
Glaubenszustimmung zukommt, soweit 
es sich um eine Darlegung der Glaubens­
und Sittenlehre handelt, die definitiv ver­
pflichtend verkündet wurde (z. B. Dogma 
über die unbefleckte Empfängnis Mariens 
1854; über das oberste Hirten- und Lehr­
amt und seine Unfehlbarkeit 1870; über 
die Aufnahme Mariens in den Himmel 
1950). Bezüglich der darüber hinausrei­
chenden Aussagen wird generell ein ver­
antworteter Glaubensgehorsam verlangt. 
Im Hinblick darauf aber, daß Christus sein 
prophetisches Amt nicht nur durch das 
hierarchische geistliche Amt, sondern 
auch durch die Laien erfüllt (vgl. can. 204) 
und insofern alle Gläubigen ihren je eige­
nen Anteil am munus docendi der Kirche 
haben, besteht das "Glaubensleben der 
Kirche nicht in einem bloßen Gegenüber 
von Autorität und Gehorsam" (W. Ay­
mans). Dies ist ein Grundgedanke, dem 
auch der Hl. Vater Rechnung trägt, wenn 
er den "Katechismus der katholischen Kir­
che" in erster Linie als Referenztext für die 
seitens der Bischöfe künftig zu erstellen­
den nationalen und regionalen Katechis­
men würdigte, aber ebenso als Angebot 
für all jene Gläubigen versteht, "die die 
Kenntnis der unerschöpflichen Reichtü­
mer des Heiles vertiefen möchten". Dar­
über hinaus betont der Hl. Vater auch den 
ökumenischen Aspekt dieses Werkes, 
denn der Katechismus soll auch den öku­
menischen Bemühungen, die den heiligen 
Wunsch nach Einheit aller Christen pfle­
gen, eine Stütze bieten, indem er den In­
halt und den harmonischen Zusammen­
hang des katholischen Glaubens genau 
aufzeigt". Schlußendlich soll der Katechis­
mus für jeden Menschen Angebot und 
Hilfe sein, lIder uns nach dem Grund un­
serer Hoffnung fragt und das, was die ka­
tholische Kirche glaubt, kennenlernen 
möchte" (Die Apostolische Konstitution 



Lederhilger Omusche Erlässe und Entscheidungen
Fidei Depositum ist eutscher Sprache der Asylsuchenden möglichst niedrig zl
dem „Katı  MUS der tholischen Kir- halten und äge auf Asyl erschwe-
che  s vorangestellt). ren“, festzustellen.

Um die Lage der Flüchtlinge Jangfristig ZUuUäpstlı  er Rat „Cor unum”,  “ Päpstlı-
cherS die eelsorge der Migran- verbessern, werden eine Reihe Von Vor-

ägenunterbreitet. Ausgehend von derten und Menschen unterwegs (Hg.) Würde des enschen, einem eC| auf
Flüchtlinge eine Herausforderung ZUTr

Solidarität OC Oktober 1992
Heimat SOWIE der erp:  C  g ast-
freundschaft und arıtal, wird die

Oktober 1992 veröffentlichte der Entwicklung eines wirksamen juristischen
Päpstliche Rat COr S  S und der Päpstli- nNnstrumentariums verlangt, mıit dem Ziel,
che Rat die Seelsorge der Migranten allen Flüchtlingen aNgsCMESSCNEN Schutz
und enschen unterwegs unter dem 1te!| gewähren. Hinblick auf die Inter-
„Flüchtlinge eiıne Herausforderung ZUrTr pretation des Flüchtlingsbegriffs wird
arıtät“” eın Dokument über das welt- eine Differenzierung bei schafts-
welte Flüchtlingsproblem. flüc  gen verlangt: „Jene, die
Flüchtlinge sejien eine besondere€e1- wirtsc  er Ver  tnisse flüchten, die

chlecht sind, eben und ihrenNUunN: w  eTfeT Tage, doch die „Tragik
Von ertreibung und Ex11n in einem der- physische Sicherheit TO. sind, MUS-
artıgen Ausmaf ZUSCHNOIMMEN, da{fß das anders behandelt werden jene, die
20. Jahrhundert eCc als IIa  unde! etztlichrdeshalb auswandern, un  n ihre
der Flüchtlinge“ beschrieben werde. persönliche Situation weıter erbes-
einer ktuellen Bestandsaufnahme zeigen SEerN.  M besonderer Weise se]1 die Kirche
die Autoren des OKuments die aufgerufen, wobe!i die C.
matik des Flüchtlingsbegriffs Öölker- den Flüchtlingen Gastfreundschaft, Soli-
recht auf: da Flüchtlinge Sinne der darıtät und entgegenzubringen, VvVon
enfer Flüchtlingskonvention 1951 (mit der Ortskirche, und el insbesondere
den Anderungen des enfer Flüchtlings- Von der Pfarrgemeinde, leisten sel. Die
protoko: 1967) jene sind, die Autoren des Dokuments betonen die Oöku-
ihrer Rasse, Religion oder ihrer Zu- menische Perspektive der Flüchtlingsbe-
gehörigkeit einer bestimmten sozlalen euung und Warlilien VOT jeglicher „Form
oder politischen Gruppe verfolgt werden, des Proselytismus unter den uUuC  —
ender Konventionsschutz für uUcht- / auch, und gerade unter den
linge, die Opfer Von bew:  eten Ausein- schwierigen Bedingungen des Asyls, ist

ihre Gewissensfreiheit ZU achten“” Sekre-andersetzungen, falscher Wirtschaftspoli-
der Naturkatastrophen sind. eDen tarıat der Deutschen Bischofskonferenz

der Schwierigkeit, zwischen den ücht- IHg.], Arbeitshilfen, Nr. 101)
lingen und Migranten „Menschen unter-

Staatssekretarlat, Rescriptum udi-wegs”) differenzieren, werde die Lage entia mı1, VO 26. November 02der Flüchtlinge durch TendenzenTEin-
chränkung des Flüchtlingsschutzes g1a- über die Voraussetzungen, unter denen
vierend verschlechtert. abei sSe1 Lan- bei einem Rıtuswechsel die gemäß
ern, die der Vergangenheit zl einer 112 notwendige rlaubDnıs des Apo-
großzügigen ufnahme Von Flüchtlingen stolischen Stuhls rechtswirksam präsu-

mijert werden kann.bereit Walell, „eine besorgniserregend
enz po.  C  en Ent- ach allgemeinem Chenrec (can. 112

scheidungen, die darauf abzielen, die S  S 1) nach Empfang der Taufe eın
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Fidei Depositum ist in deutscher Sprache 
dem "Katechismus der kathoIischen Kir­
che" vorangestellt). 

2. Päpstlicher Rat IICor unum", Päpstli­
cher Rat für die Seelsorge der Migran­
ten und Menschen unterwegs (Hg.). 

Flüchtlinge - eine Herausforderung zur 
Solidarität vom 2. Oktober 1992. 

Am 2. Oktober 1992 veröffentlichte der 
Päpstliche Rat Cor unum und der Päpstli­
che Rat für die Seelsorge der Migranten 
und Menschen unterwegs unter dem Titel 
"Flüchtlinge - eine Herausforderung zur 
Solidarität" ein Dokument über das welt­
weite Flüchtlingsproblem. 
Flüchtlinge seien keine besondere Erschei­
nung unserer Tage, doch habe die "Tragik 
von Vertreibung und Exil" in einem der­
artigen Ausmaß zugenommen, daß das 
20. Jahrhundert zu Recht als "Jahrhundert 
der Flüchtlinge" beschrieben werde. In 
einer aktuellen Bestandsaufnahme zeigen 
die Autoren des Dokuments die Proble­
matik des Flüchtlingsbegriffs im Völker­
recht auf: da Flüchtlinge im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention 1951 (mit 
den Änderungen des Genfer Flüchtlings­
protokolls 1967) nur jene sind, die wegen 
ihrer Rasse, Religion oder ihrer Zu­
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
oder politischen Gruppe verfolgt werden, 
entfällt der Konventionsschutz für Flücht­
linge, die Opfer von bewaffneten Ausein­
andersetzungen, falscher Wirtschaftspoli­
tik oder Naturkatastrophen sind. Neben 
der Schwierigkeit, zwischen den Flücht­
lingen und Migranten ("Menschen unter­
wegs") zu differenzieren, werde die Lage 
der Flüchtlinge durch Tendenzen zur Ein­
schränkung des Flüchtlingsschutzes gra­
vierend verschlechtert. Dabei sei in län­
dern, die in der Vergangenheit zu einer 
großzügigen Aufnahme von Flüchtlingen 
bereit waren, "eine besorgniserregend 
ähnliche Tendenz hin zu politischen Ent­
scheidungen, die darauf abzielen, die Zahl 

der Asylsuchenden möglichst niedrig zu 
halten und Anträge auf Asyl zu erschwe­
ren", festzustellen. 
Um die Lage der Flüchtlinge langfristig zu 
verbessern, werden eine Reihe von Vor­
schlägen unterbreitet. Ausgehend von der 
Würde des Menschen, einem Recht auf 
Heimat sowie der Verpflichtung zu Gast­
freundschaft und Solidarität, wird die 
Entwicklung eines wirksamen juristischen 
Instrumentariums verlangt, mit dem Ziel, 
allen Flüchtlingen angemessenen Schutz 
zu gewähren. Im Hinblick auf die Inter­
pretation des Flüchtlingsbegriffs wird 
eine Differenzierung bei Wirtschafts­
flüchtlingen verlangt: "Jene, die wegen 
wirtschaftlicher Verhältnisse flüchten, die 
so schlecht sind, daß ihr Leben und ihre 
physische Sicherheit bedroht sind, müs­
sen anders behandelt werden als jene, die 
letztlich nur deshalb auswandern, um ihre 
persönliche Situation weiter zu verbes­
sern." In besonderer Weise sei die Kirche 
zur Hilfe aufgerufen, wobei die Pflicht, 
den Flüchtlingen Gastfreundschaft, Soli­
darität und Hilfe entgegenzubringen, von 
der Ortskirche, und dabei insbesondere 
von der Pfarrgemeinde, zu leisten sei. Die 
Autoren des Dokuments betonen die öku­
menische Perspektive der Flüchtlingsbe­
treuung und warnen vor jeglicher "Form 
des Proselytismus unter den Flüchtlin­
gen ... ; auch, und gerade unter den 
schwierigen Bedingungen des Asyls, ist 
ihre Gewissensfreiheit zu achten" (Sekre­
tariat der Deutschen Bischofskonferenz 
[Hg.], Arbeitshilfen, Nr. 101). 

3. Staatssekretariat, Rescriptum ex Audi­
entia SS. mi. vom 26. November 1992 
über die Voraussetzungen, unter denen 
bei einem Rituswechsel die gemäß ean. 
112 § 1 notwendige Erlaubnis des Apo­
stolischen Stuhls rechtswirksam präsu- . 
miert werden kann. 

Nach allgemeinem Kirchenrecht (can. 112 
§ 1) kann nach Empfang der Taufe ein 
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Wechsel 1Ne andere RKRıtuskirche C1E- CAMITZ teıilt nunmehr der Kardinal-
staatssekretär un dem Datum VO 26nen Rechts 11UT annn VOTSCHNOIMIMN

werden wenn azu die Erlaubnis des November 19972 M1tT da{fs die Vorausset-
Apostolischen Stuhles vorliegt In Form ZUNSECN rechtswirksamen Präa-

Rescriptum Audıientia 55 IN eln umtion der Erlaubnis des Apostolischen
derartiges Reskript 1st eiNne „amtliche Mit- Rituswechsel innerhalb
teilung VO aps MuUNdlıCc getrof- desselben Gebietes gegeben Se1 WE die
fenen Entscheidung, die der aps der C  1C Zustimmung der beiden be-
Ne Amtstrager der RömischenT troffenen Diözesanbischöfe vorliegt AAS
gewährten Audienz getroffen hat“” 85 |1993]|] 81)

X }und
Piet G 30Xe@e] LOothar Schneider
„Und : Zundende
Fruhjudische UÜberlieferungen Impulse nıIC MUur fur rısien
eler des Sabbats 1992 Seilten m Seilten Pressespie-
125 Seilten kart ISBN 7917 1256 ge! ZUr „schwingenden 4-Tage Ooche“ MI

Ilustr Kart 19.80 ISBN 7197 1296
„Der uior erschließt den Sabbat mit „Lesenswerte eitrage praktischenreichhaltigem Material als wesentli-

ches Kennzeichen Anwendung der christlichen Sozial-
UE ‚ Jehre der Arbeits-

des Judentums, WEeISsS politik der EFntwick-
UNDER RUHIE nach daß ungshilfe, dem

Sabbat un CNrISUN weltschutz, in Bereich
cher Sonntag C und Famlilıe

angeNnNOoMmMen oftmals uberraschend
werden In der Hın- Verbindungwendung ZU den VO moOodernen Entwick-

Quellen S aktiuelles mIit der eologı-un nachdenklich Schen Tradıtion
machendes Buch Theologicum, raz

Christ der egenwa reiDurg VERLAG FRIEDRICH DUSTET
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Wechsel in eine andere Rituskirche eige­
nen Rechts u. a. nur dann vorgenommen 
werden, wenn dazu die Erlaubnis des 
Apostolischen Stuhles vorliegt. In Form 
eines Rescriptum ex Audientia 55. mi. - ein 
derartiges Reskript ist eine "amtliche Mit­
teilung einer vom Papst mündlich getrof­
fenen Entscheidung, die der Papst in der 
einem Amtsträger der Römischen Kirche 
gewährten Audienz getroffen hat" (H. 

Schmitz) - teilt nunmehr der Kardinal­
staatssekretär unter dem Datum vom 26. 
November 1992 mit, daß die Vorausset­
zungen zu einer rechtswirksamen Prä­
sumtion der Erlaubnis des Apostolischen 
Stuhls zu einem Rituswechsel innerhalb 
desselben Gebietes gegeben sei, wenn die 
schriftliche Zustimmung der beiden be­
troffenen Diözesanbischöfe vorliegt (AAS 
85 [1993], 81) . 

• Bücher zum Thema nSonntag und Arbeitswelt" 
Piet van Boxel 

"Und er ruhte am siebten Tag" 
Lothar Schneider 
Zündende Soziallehre 

Frühjüdische Überlieferungen zur Impulse nicht nur für Christen 
Feier des Sabbats 192 Seiten, mit 25 Seiten internat. Pressespie-

gei zur "schwingenden 4-Tage-Woche", mit 
125 Seiten, kart., DM 19,80 ISBN3·7917·1256·X Illustr. , kart., DM 19,80 ISBN 3-7197-1296·9 

"Der Autor erschließt den Sabbat mit "Lesenswerte Beiträge zur praktischen 
reichhaltigem Material als wesentli- Anwendung der christlichen Sozial-

ches Kennzeichen r-' •• m lehre in der Arbeits-
des Judentums, weist politik, der Entwick-
nach, daß jüdischer lungshilfe, dem Um-
Sabbat und christi i- weltschutz, im Bereich 
cher Sonntag darauf Ehe und Familie ... 
warten, angenommen oftmals überraschend 
zu werden. In der Hin- durch die Verbindung 
wendung zu den von modernen Entwick-
Que"en ein aktuelles lungen mit der theologi-
und nachdenklich schen Tradition." 
machendes Buch." Theologieum, Graz mm 

Christ in der Gegenwart, Freiburg VERLAG FRIEDRICH PUSTET .;. 


